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Vorteilt .. �._ .... ..... _ ......... __ .. .. _ .-::=cJ 
Entwurf leimfS�J3"ündesgesetzes, mit dem das 
Beamten-Oienstrechtsgesetz 1979 (BOG-Novelle 1995), das 
Gehaltsgesetz 1956, das Vertrags bediensteten gesetz 1948, 
die Reisegebühren vorschrift 1955, das 
B undes-Personal vertretungsgesetz und das 
Richterdienstgesetz geändert werden; 
Begutachtungsverfahren 

Oie Universitätsdirektion der Technischen Universität Wien übermittelt in 

der Anlage eine Stellungnahme zu obigem Entwurf eines Bundesgesetzes in 

25 Ausfertigungen. 

DZJ;:rsitätsdirektor: 

Beilagen 
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TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN 

An die 
Universitätsdirektion 
z.H. Frau Mag. E. Urban 

UNIVERSITÄTSDIREKTION 
PERSONALABTEILUNG I 

KARLSPLATZ 13/010 
A-I040 WIEN 
TEL. 0222/588 01 

FAX 43 222 587 89 05 
DVR 0005886 

2.2.1995 
49310.00/002/95 
Laa 
3029 

ste��ungnabm.e zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Geha�tsgesetz 1956, 

sowie das Vertragsbedienstetengesetz 1948 geändert werden; 

§ 175 Abs. 3: 

Wenn schon die Stellungnahme des zuständigen Kollegialorgans 
entbehrlich ist, so sollttdoch ausdrücklich darauf hingewiesen 
werden, daß eine ausführliche Stellungnahme des unmittelbar 
Vorgesetzten benötigt wird. _-

§ 175a Abs. 1 

Universitätsassistenten mit Doktorat die wegen eines Austritts 
keine 4 Jahre aber � mehr als 3 1/2 Jahre im zeitlich 
begrenzten Dienstverhältnis aufweisen (21.2.c) bleiben von 
einer Wiederbestellung ausgeschlossen 

§ 175a Abs. 4 

De.r Absatz 4 trifft eine Aussage, daß ein Antrag auf Umwandlung 
dieses neuerlichen zeitlich begrenzten Dienstverhältnisses 
in ein Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit frühestens sechs 
Monate nach dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Wiederbestellung 
gestellt werden kann. 
Wird nun kein Antrag auf Umwandlung in ein Dienstverhältnis auf 
unbestimmte Zeit gestellt, so ergeben sich die Fragenlob die 
Wiederbestellung sowie im § 175 nach vier Jahren abläuft, ob 
es Zeiten gibt,welche dieses begrenzte Dienstverhältnis verlänger� 
und damit verbunden eventuelle Abfertigungsansprüche. - 1 

12/SN-11/ME XIX. GP - Stellungnahme zu Entwurf (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



§ 160 Abs. 4 - Erläuterungen 

Erfordert die Tätigkeit an den genannten Einrichtungen einen 
wesentlichen Zeitaufwand und wird sie gesondert abgegolten; 
ist dies sowohl hinsichtlich der Arbeitszeit als auch der Be
zahlung als Universitätslehrer entsprechend zu berücksichtigen. 

a) Wie ist dieser wesentliche Zeitaufwand zu definieren? 

b) Welche Maßnahmen sind bei der Arbeitszeit des Universitäts
lehrers zu setzen? 

c) In welchem Ausmaß und wie erfolgt eine Berücksichtigung bei 
den Bezügen als Universitätslehrer? 
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